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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Evaluierung des GlüStV - Gewährleistung der Erfüllung des
Kanalisierungsauftrags

Aktuell seit 30.06.2026 16:26:44

Angegeben von:
am 18.06.2024 Bundesverband Automatenunternehmen e.V. (R000528)

Beschreibung:
Der Bundesverband Automatenunternehmer beobachtet die Evaluation des GlüStV 2021. Sollte die 

Konsequenz der Evaluierung eine Novellierung des GlüStV sein, werden die Interessen des 

gewerblichen Automatenspiels an einer qualitativen statt der geltenden quantitativen Regulierung 

für Spielhallen gemäß §§ 24 - 26 GlüStV vorzutragen sein. Mindestabstände und das Verbot von 

Mehrfachkonzessionen lassen das gewerbliche Automatenspiel schon heute zunehmend aus der 

Fläche verschwinden. Der Mehrwert für den Spielerschutz fehlt, denn ein unzureichendes 

Angebot legaler gewerblicher Automatenspiele stärkt ausschließlich das illegale Glücksspiel und 

widerspricht den Zielen des GlüStV, vor allem dem Kanalisierungsauftrag des legalen Glücksspiels 

(§ 1 GlüStV).

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Öffentliches Recht [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000528
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_LAW%7CFOI_LAW_PUBLIC%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC

	Evaluierung des GlüStV - Gewährleistung der Erfüllung des Kanalisierungsauftrags
	Betroffene Interessenbereiche (1)


